
Trägerverein Feriencamp Canow e.V.

HAUSORDNUNG FÜR 
das Feriencamp Canow

Das Zusammenleben im Feriencamp Canow erfordert Verständnis füreinander und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Deshalb sind die  folgenden Regelungen für den Aufenthalt im Feriencamp Canow 
erforderlich:

1. Eintreffen

1.1 Am Anreisetag können die Reiseteilnehmer die Wohnwagen in der Regel ab 12.00 Uhr 
belegen.

1.2 Vor der Belegung der Wohnwagen wird mit dem Leiter der Gruppe und dem Campleiter eine 
Campübernahme durchgeführt, um den Zustand des Camps zu überprüfen und zu 
protokolieren.

2. Aufenthalt im Feriencamp Canow

2.1. Jeder Gast ist mitverantwortlich für die Einhaltung der Hausordnung. Die Leiter sind 
verantwortlich für ihre Gruppe.

2.2. Auf die Mithilfe der Gäste kann nicht verzichtet werden. Dazu gehört, dass sie die von ihnen 
benutzten Einrichtungen, Räume und Gegenstände in Ordnung halten. 

2.3. Aus hygienischen Gründen dürfen Betten nur mit Betttüchern benutzt werden. Die Betttücher s
sind selber mitzubringen.

2.4 In den Wohnwagen dürfen Speisen weder zubereitet noch eingenommen werden.
2.5 Von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr herrscht Platzruhe (laut Campingplatzordnung „Camp 

Pälitzsee“). 

2.6 Das Rauchen ist in den Wohnwagen, Zelten, dem Mobilheim und der Küche untersagt. Im 
Außenbereich steht vor dem Mobilheim ein Aschenbecher, der von Rauchern auch zu 
benutzen ist!

2.7 Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. In Ausnahmefällen muss vor der Anreise eine 
Regelung mit dem Vorstand getroffen werden. 

2.8 Bitte geben Sie dem Campleiter einen Tag vor einer geplanten Kanu- oder Radtour bescheid, 
damit er Ihnen am gewünschten Zeitpunkt die Kanus/Räder herausgeben kann.

2.9 Auf den Seen der Mecklenburger-Seenplatte gelten die Vorschriften des Wasser- und Schifffahrt 
Amtes Eberswalde. Wir weisen besonders darauf hin, dass bei Nacht und bei unsichtigem 
Wetter sind die vorgeschriebenen Lichter zu führen sind. Jeder Sportbootführer muss dazu die 
Bestimmungen der Verkehrsvorschriften beachten. Dies gilt insbesondere auch für die Stellung 
der Lichter zueinander. 
Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb und ohne Segel

- ein weißes gewöhnliches von allen Seiten sichtbares Licht 
Stillliegende Kleinfahrzeuge 
- ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht auf der Fahrwasserseite 
Andere Lichter dürfen nicht geführt werden.
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3. Reinigung des Feriencamp Canow und Abreise

3.1 Bitte halten Sie das Feriencamp Canow sauber, benutzen Sie für Ihren anfallenden Müll die 
zu Verfügung stehenden Container.

3.2 Die Küche ist aus hygienischen Gründen mindestens einmal am Tag zu wischen!
3.2.1 Die Küche ist am Abreisetag rechtzeitig zu reinigen, so dass ca. eine Stunde vor Abreise eine 

Campübergabe stattfinden kann. Hierzu zählt das Abwaschen der Küchenausstattung mit h
heißem Wasser, das Abwischen aller Flächen mit heißem Wasser und das gründliche Wischen 
des Küchenbodens.

3.2.2 Die Kühl- und Gefrierschränke (in der Küche, im Großzelt und im Mobilheim) sind ebenfalls 
mit heißem Wasser gründlich aus zu waschen.

3.3 Der Veranstalter verpflichtet sich, die Wohnwagen regelmäßig (mindestens ein mal die 
Woche) zu wischen.

3.3.1 Am Abreisetag müssen die Wohnwagen rechtzeitig, so dass ca. eine Stunde vor Abreise noch 
genügend Zeit für die Campübergabe besteht, gereinigt werden. Hierzu zählt das 
Absaugen der Matratzen, der Matratzen zwischenräumen und ggf. auch das Saugen unter 
den Matratzen. Das Saugen oder Fegen des Wohnwagenbodens, das feuchte Abwischen aller 
Ablageflächen und das feuchte Wischen des Wohnwagenbodens.

3.4 Am Abreisetag ist im Mobilheim die Eckbank ab zu saugen, alle Ablageflächen feucht ab zu 
wischen und der Boden zu fegen und anschließend zu wischen.

3.5 Ebenso ist am Abreisetag das Großzelt aus zu fegen und alle Bänke und Tische sind feucht 
ab zu wischen.

3.6 Vor der Abfahrt wird mit dem Leiter der Gruppe und dem Campleiter eine Campübernahme 
durchgeführt, um den Zustand des Camps nach der Freizeit zu überprüfen und zu 
protokolieren.

   4. Auszug aus der Campingplatzordnung „Camp Pälitzsee“  

Die komplette Campingplatzordung kann an der Rezeption des Campingplatzes eingesehen werden.
4.1 Die Platzordnung des Campingplatzes „Camp Pälitzsee“ ist für alle Nutzer des Camp Canow 

bindend. Vor allem folgende Punkte sind für die Gäste des Feriencamp Canow wichtig:
4.1.1 Unsere Ruhezeiten sind täglich von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr und

von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und vermeiden Sie Ruhestörenden Lärm.
In der Ruhezeit ist die Schranke an der Campingplatzeinfahrt geschlossen.

4.1.2 Sachbeschädigungen auf unserem Platz werden auf Kosten dessen behoben, der sie bewirkt 
oder verursacht hat.

4.1.3 Lagerfeuer sind beim Campingplatzverwalter anzumelden. (Es gibt verschiedene 
Waldbrandstufen, die dem Campingplatzverwalter bekannt sind und je nach Stufe ein 
Feuerverbot beinhalten)

5. Hausrecht
Der Campleiter übt das Hausrecht im Auftrage des Trägers des Feriencamp Canow aus. Bei 
Verletzung der Hausordnung oder der Benutzungsbedingungen kann der Campleiter ein 
HAUSVERBOT aussprechen.

Lünen, 20.08.2009

Der Vorstand des
Trägervereins Feriencamp Canow e.V.
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